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Öffentliches Auftragswesen; 

Veröffentlichung der Verdingungsordnung für Leistungen – Teil A (VOL/A) – Ausgabe 2006 im 
Bundesanzeiger (BAnz) Nr. 100a am 30. Mai 2006 und Inkrafttreten des 1. Abschnitts  

1. VOL/A Ausgabe 2002 idF der Bekanntmachung vom 17. November 2002 (BAnz Nr. 216a) 
2. Mein Rundschreiben vom 26. Januar 2006 (Gz.: I B 3 – 26 50 00/20 -) 
 

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

die Neufassung der VOL/A – Ausgabe 2006 – einschließlich Bekanntmachung vom 06. 

April 2006 wurde am heutigen Tage als Beilage zum Bundesanzeiger Nr. 100a veröf-

fentlicht. Sie ist in dieser Fassung vom heutigen Tage an auch auf der Internetseite des 

Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie veröffentlicht (www.bmwi.de). Sie 

dient insbesondere der Umsetzung der Richtlinien 2004/17/EG und 2004/18/EG in 

deutsches Recht. Änderungen sind daher vor allem in den Abschnitten 2 bis 4 erfolgt. 

 

Um das Ziel der EG-Richtlinien, eine verstärkte Nutzung elektronischer Mittel zu unter-

stützen, wurden die Grundsätze der Informationsübermittlung, insbesondere die Mög-

lichkeit für öffentliche Auftraggeber, die Kommunikationsmittel und die Verwendung 

fortgeschrittener elektronischer Signaturen bei der Angebotsabgabe zu wählen, auch 

bereits in die Basisparagraphen (Abschnitt 1, §§ 16 und 21) für die Aufträge unterhalb 

der EU-Schwellenwerte aufgenommen.  

 

Die Anwendung der Abschnitte 2 bis 4 der VOL/A 2006 bedarf noch der Änderung des 

§ 4 Vergabeverordnung (VgV). Dies soll in der Dritten Verordnung zur Änderung der 

Vergabeverordnung erfolgen (Entwurf s. www.bmwi.de). Bis zum in Kraft treten einer 

geänderten Vergabeverordnung gelten daher die bisherigen Abschnitte 2 bis 4  der 

VOL/A in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. November 2002 in Verbindung mit 

dem Rundschreiben in Bezug 2). 

 

Der Abschnitt 1 der VOL/A 2006 ist gemäß der Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 

zur Bundeshaushaltsordnung (VV-BHO) Nr.2.2. zu § 55 BHO mit dem Zeitpunkt der 

BETREFF 

HIER 

BEZUG 
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April 2006 die VOL/A 2006 die Ausgabe der VOL/A 2002 ablöst.   

 

Ich bitte daher für Ihren Geschäftsbereich sicherzustellen, dass der Abschnitt 1 der 

VOL/A 2006 bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen ab sofort angewendet 

wird.   

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Im Auftrag  

 
Dr. Pukall 

   

 


